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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1987

Norm

PornG §1 A

StPO §118

StPO §281 Abs1 Z4 B

Rechtssatz

Bei der Auslegung des normativen Tatbestandsmerkmals der Unzüchtigkeit handelt es sich um eine Rechtsfrage, deren

Lösung dem Gericht (und nicht einen Sachverständigen) obliegt und über die folglich keine Beweise abzuführen sind.
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